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Allgemeine Vertragsbedingungen für das Unisport Fitnesscenter 

1. Im Unisport Fitnesscenter sind Personen, welche die Teilnahmebedingungen des Universitätssports erfüllen, ab 
vollendetem 18. Altersjahr zugelassen.  
 
2. Der Fitness-Abonnementvertrag (nachfolgend «Abonnement») wird zwischen dem Unisport Fitnesscenter und 
dem Mitglied schriftlich abgeschlossen. Im Abonnement inbegriffen sind die Benutzung der Fitnessgeräte, der Dusch-
räume und Garderoben sowie Trainingsberatungen. Je nach Typ des Abonnements sind eine unterschiedliche Anzahl 
Trainingsberatungen inklusive (12-Monatskarte: 4 Beratungen, 6-Monatskarte: 2 Beratungen, 3-Monatskarte: 1 Bera-
tung). Ein nicht beanspruchtes Beratungskontingent kann weder rückerstattet noch auf ein nachfolgendes Abonnement 
übertragen werden. Alle übrigen im Unisport Fitnesscenter angebotenen Leistungen sind im Abonnement nicht inbegrif-
fen und müssen zusätzlich gebucht werden.  
 
3. Der Zutritt zum Unisport Fitnesscenter sowie das Schliessen und Öffnen von Schliessfächern in den Garderoben 
erfolgt mittels eines aktivierten Chiparmbands oder eines Chipstickers (nachfolgend «Zugangsmedium»). Mit dem Zu-
gangsmedium nimmt das Mitglied am Empfang selbst den Check-in und Check-out vor. Beim ersten Abonnement wird 
ein Zugangsmedium nach Wahl kostenlos zur Verfügung gestellt. Im Falle einer Verlängerung des Abonnements kann 
das Zugangsmedium, nach entsprechender Aktualisierung durch das Unisport Fitnesscenters, weiterverwendet werden. 
Bei einer Verlängerung besteht kein Anspruch auf ein neues Zugangsmedium. Ein zusätzliches Zugangsmedium kann 
gegen eine Gebühr (gemäss Preisliste) erworben werden. Defekte Zugangsmedien werden kostenlos ersetzt. Bei Ver-
lust muss ein neues Zugangsmedium gegen Gebühr gekauft werden (gemäss Preisliste).  
 
4. Das Zugangsmedium ist persönlich und nicht übertragbar. Das Unisport Fitnesscenter behält sich Zugangskon-
trollen vor. Das Mitglied erklärt sich mit dem Abschluss eines Abonnements damit einverstanden, dass zur Gewährleis-
tung der visuellen Zugangskontrolle ein digitales Foto erstellt wird. Dieses Foto dient ausschliesslich dem Zweck der 
Zugangskontrolle zum Unisport Fitnesscenter. Eine missbräuchliche Verwendung des Zugangsmediums kann die frist-
lose Kündigung des Abonnements zur Folge haben. Zudem kann ein Hausverbot ausgesprochen werden. Eine Straf-
verfolgung bleibt ausdrücklich vorbehalten. 
 
5. Mitglieder mit einem Part-Time-Abonnement, welche die Zeitlimite überschreiten, bezahlen beim Check-out pro 
Überschreitung ab der 1. Minute eine Zusatzgebühr gemäss Preisliste. 
 
6. Check-in und Check-out sowie die Konsumationen werden elektronisch gespeichert. Das Mitglied hat keinen 
Zugriff auf diese Daten. Auf Wunsch des Mitglieds können diese Informationen zur Verfügung gestellt werden, z.B. auch 
für die Rückvergütung der Krankenkassenbeiträge oder als Quittungsbelege.  
 
7. Das Mitglied verpflichtet sich, den Anweisungen des Personals des Unisport Fitnesscenters Folge zu leisten 
sowie die Betriebsordnung, etwa die Bestimmungen zur Hygiene und gegenseitigen Rücksichtnahme, strikt einzuhalten. 
Die Betriebsordnung ist ein integrierter Bestandteil des Abonnements. Grobe oder wiederholte Verstösse gegen die 
vorliegenden allgemeinen Vertragsbedingungen für das Unisport Fitnesscenter oder die Betriebsordnung können die 
fristlose Kündigung des Abonnements zur Folge haben. Zudem kann ein Hausverbot ausgesprochen werden. 
 
8. Für Schäden infolge eines Unfalls, einer Verletzung oder einer Krankheit ist jegliche Haftung des Unisport Fit-
nesscenters oder des Personals des Unisport Fitnesscenters ausgeschlossen. Der Abschluss einer Versicherung ist 
Sache des Mitglieds. 
 
9. Das Unisport Fitnesscenter haftet weder für den Verlust von persönlichen Gegenständen, wie etwa Kleidern, 
Wertgegenständen, elektronischen Geräten oder Geld, noch für allfällige Defekte an persönlichen Gegenständen. Eben-
falls ausgeschlossen ist jegliche Haftung für nicht eingeschlossene Gegenstände in den Garderoben oder für sonst 
deponierte Gegenstände im Fitnesscenter und an der Theke beim Empfang. Der Abschluss einer Versicherung für 
persönliche Gegenstände ist Sache des Mitglieds.  
 
10. Das Unisport Fitnesscenter ist mit Ausnahme von Feiertagen und betriebsnotwendigen Schliessungen, wie etwa 
der Revision, Reinigung, Umbau, täglich während der auf der Webseite aufgeführten Betriebszeiten geöffnet. Bei wei-
teren betriebsnotwendigen Schliessungen, hat das Mitglied keinen Anspruch auf eine Rückvergütung oder auf eine 
Verlängerung des Abonnements. Ebenso kann das Unisport Fitnesscenter sein Angebot und die Betriebszeiten jederzeit 
ändern. Das Mitglied hat im Falle einer Reduktion des Angebots oder der Betriebszeiten grundsätzlich keinen Anspruch 
auf eine Rückvergütung.  
 
11. Beim Vorliegen eines triftigen Grundes, wie etwa Krankheit, Schwangerschaft, Unfall, Militär, Studienaustausch, 
kann das Abonnement für die Dauer ab 3 bis maximal 9 Monate hinterlegt werden. Ferien werden als Hinterlegungs-
grund nicht akzeptiert. Die Zeitgutschrift wird lückenlos an das bestehende Abonnement angerechnet. Ein Antrag für 
einen Timestop muss grundsätzlich vor Abwesenheit, zusammen mit einer entsprechenden Bestätigung oder einem 
Zeugnis beim Unisport Fitnesscenter eingereicht werden. Ein rückwirkender Timestop ist nur bei Krankheit/Unfall mög-



 

 Seite 2/2 

lich. Ein Antrag für einen rückwirkenden Timestop muss innert 10 Tagen nach Wegfall der ärztlich bescheinigten Trai-
ningsunfähigkeit eingereicht werden. Zu einem späteren Zeitpunkt eingereichte Anträge werden nicht mehr berücksich-
tigt. Für den administrativen Aufwand wird eine Gebühr gemäss Preisliste erhoben.  
 
12. Das Nichtbenutzen der Einrichtungen berechtigt nicht zur Reduktion oder Rückforderung der Abonnementsge-
bühr. Auf Antrag an die Centerleitung des Unisport Fitnesscenters kann ein gültiges Abonnement einem Nichtmitglied 
übertragen werden, sofern das neue Mitglied die Teilnahmebedingungen des Universitätssports erfüllt und der gleichen 
Personenkategorie angehört. Es wird gemäss Preisliste eine Übertragungsgebühr erhoben, welche im Voraus bezahlt 
werden muss.  
 
13. Eine Teilrückerstattung kann nur in einem Härtefall, wie etwa bei länger dauernder Krankheit, Schwangerschaft, 
Unfall oder einem Domizilwechsel im Umkreis von über 50 km der Stadt Basel, gewährt werden (Bewilligung durch die 
Centerleitung des Unisport Fitnesscenters). Dem schriftlichen Rückerstattungsgesuch ist die notwendige Bestätigung, 
wie etwa ein Arztzeugnis oder ein Nachweis der Einwohnerkontrolle, beizulegen.  
 
Die Teilrückerstattung einer Abonnementsgebühr ist nur bei einem Jahresabonnement möglich. Bei kürzeren Abonne-
mentsdauer besteht kein Anspruch auf Rückerstattung. 
 
Berechnung des Rückerstattungsbetrages 
 Im 1. Monat: Rückerstattung –50% der Jahresabonnementsgebühr * 
 Im 2. Monat: Rückerstattung –41.6% * 
 Im 3. Monat: Rückerstattung –33.2% * 
 Im 4. Monat: Rückerstattung –24.9% * 
 Im 5. Monat: Rückerstattung –16.6% * 
 Im 6. Monat: Rückerstattung   –8.3% * 
 Ab 7. Monat: keine Rückerstattung mehr 
 
* Ausgehend vom effektiv bezahlten Betrag, zzgl. eines Abzugs für den administrativen Aufwand gemäss Preisliste. 
 
14. Kontokorrentguthaben verfallen 30 Tage nach Vertragsablauf, wenn sie nicht rückgefordert werden.  
 
15. Die Buchung von Zusatzleistungen des Unisport Fitnesscenters und der Kauf von Artikeln aus den Verpflegungs-
automaten ist verbindlich. Eine Rückerstattung der Gebühren für solche Zusatzleistungen, oder der Kosten für gekaufte 
Artikel ist ausgeschlossen. 
 
16. Das Mitglied hat das Recht, die Mitgliedschaft nahtlos zu erneuern und hat somit Anspruch auf eine Verlängerung 
der Mitgliedschaft. Bei einem Vertragsunterbruch verfällt dieser Anspruch. Ein neues Abonnement kann nur gekauft 
werden, sofern das Unisport Fitnesscenter nicht ausgebucht ist und die Teilnahmebedingungen weiter erfüllt werden. 
 
17. Das Mitglied bestätigt mit seiner Unterschrift das Anmeldeformular wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben. Im wei-
teren bestätigt das Mitglied, die vorliegenden allgemeinen Vertragsbedingungen für das Unisport Fitnesscenter und die 
derzeit geltende Betriebsordnung des Unisport Fitnesscenters sorgfältig durchgelesen und zur Kenntnis genommen zu 
haben. 
 
18. Das Mitglied nimmt ausdrücklich zur Kenntnis, dass Änderungen der allgemeinen Vertragsbedingungen für das 
Unisport Fitnesscenter, der Betriebsordnung und der Preisliste vorbehalten bleiben. Es gelten immer die allgemeinen 
Vertragsbedingungen, die Betriebsordnung und die Preisliste, die auf der Webseite des Unisport Fitnesscenter veröf-
fentlicht sind. Aus einer Änderung der allgemeinen Vertragsbedingen, der Betriebsordnung und der Preisliste kann das 
Mitglied keine Rechte ableiten. 
 
19. Die Rechte und Pflichten aus dem Abonnement können vom Unisport Fitnesscenter auf einen Rechtsnachfolger 
übertragen werden. Die Verlegung des Unisport Fitnesscenters innerhalb des Stadtgebietes berechtigt nicht zur vorzei-
tigen Kündigung.  
 
20. Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages als ungültig, unwirksam oder unerfüllbar erweisen, so soll 
dadurch die Gültigkeit, Wirksamkeit und Erfüllbarkeit der übrigen Teile der allgemeinen Vertragsbedingungen für das 
Unisport Fitnesscenter nicht beeinträchtigt werden. 
 
21. Die vorliegenden allgemeinen Vertragsbedingungen für das Unisport Fitnesscenter unterstehen Schweizer 
Recht. Gerichtsstand ist Basel-Stadt. 
 
 
Stand: April 2025   
 


